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 Veröffentlicht am 06.12.1990

Index

L82000 Bauordnung

10/13 Amtshaftung Organhaftpflicht Polizeibefugnis-Entschädigung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AHG 1949 §1;

AVG §73 Abs1;

BauRallg;

VStG §5 Abs1;

VStG §6;

Rechtssatz

Eine Verfahrensverzögerung der Baubehörde mit der Entscheidung über das Baubewilligungsgesuch bis zu einer

Änderung des Gesetzes macht das Zuwarten des Bauwerbers mit der bewilligungsp>ichtigen Baumaßnahme nicht

unzumutbar.

Schlagworte

Bewilligungspflicht Bauwerk BauRallg4Baupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Allgemein

BauRallg9/1Baupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Konsenslosigkeit und Konsenswidrigkeit

unbefugtes Bauen BauRallg9/2
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